
 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0715/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 08.02.2018 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Holm 01.03.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 15.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 22.03.2018 öffentlich 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28 für das Gebiet nördlich der 
Schulstraße, östlich der Hauptstraße (B431) und südlich der Straße Im 
Winkel 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Eigentümer des Grundstückes Schulstraße 1 beabsichtigt sein Grundstück zum 
Zwecke der Bebauung des Grundstückes zu veräußern. Der potentielle Neueigentü-
mer ist auf die Gemeinde zugekommen und hat in Folge eines Erstgespräches den 
beigefügten Antrag gestellt.  
 
Aus Sicht der Verwaltung, nach Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde des Krei-
ses, stellt sich die Situation wie folgt dar: 
Das Grundstück wird derzeit nach § 34 Baugesetzbuch beurteilt. Danach sind neue 
Bauvorhaben zulässig, sofern sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
überbaubarer Grundstücksfläche, … in die Eigenart der näheren Umgebung einfü-
gen. Die nähere Umgebung ist die Schulstraße. Der Eigentümer hätte somit heute 
bereits das Recht, vorhandene Gebäude abzubrechen und an Stelle dieser bei-
spielsweise Einfamilien- und Doppelhäuser oder aber auch kleinere Mehrfamilien-
häuser zu errichten. Dies dürfte jedoch nicht im ortsplanerischen Interesse der Ge-
meinde sein. Das Gebäude Schulstraße 1 war in der Vergangenheit bereits Gegen-
stand von unterschiedlichen Konzeptideen, welche die Erhaltung dieses ortsbildprä-
genden Gebäudes zum Gegenstand hatten. U.a. war die Einrichtung eines Heimat-
museums angedacht. Die Gemeinde sollte daher aus Sicht der Verwaltung das Ziel 
verfolgen, das ortsbildprägende Gebäude, in welcher Form auch immer, zu erhalten. 
Der potentielle Neueigentümer hat diesen Gedanken in seinen Vorüberlegungen 
aufgenommen und hat eine Projektidee entwickelt, welche den Erhalt der Struktur 
des Gebäudes aufnimmt. Es ist beabsichtigt, die vorhandene Scheune auf dem 
Grundstück abzubrechen, das vordere Gebäude sowie die prägende Baumstruktur 
zu erhalten und durch angemessene, sich einfügende Mehrfamilienhausbebauung zu 
ergänzen. Im weiteren Grundstücksverlauf sind noch 1 Einfamilienhaus und 2 Dop-
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pelhäuser geplant. Bei den Vorplanungen der neuen Mehrfamilienhäuser hat der 
Planer versucht die Besonderheit des Gebäudes Schulstraße 1 in Szene zu setzen 
und durch angepasste, sich einfügende Bebauung zu ergänzen. Dies wird u.a. durch 
die Aufnahme der bestehenden Dachneigungen, Fassaden- und Dachfarben deut-
lich. Aus Sicht der Verwaltung dürfte dies im Interesse der gemeinde liegen und es 
sollte versucht werden, im weiteren Prozess hier eine gemeinsame Abstimmung zu 
finden. Der Bebauungsplan sollte das entsprechend notwendige Planrecht schaffen, 
aber auch Regeln, z.B. für den Erhalt des Gebäudes, festlegen. 
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes kann das so genannte beschleunigte Ver-
fahren angewandt werden. In diesem Verfahren kann durch Wegfall der frühzeitigen 
(nicht regulären)  Beteiligungen und durch Wegfall der Änderungs- und Genehmi-
gungsnotwendigkeit des Flächennutzungsplanes erheblich Zeit eingespart werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Übernahme der Planungskosten erfolgt durch den Antragsteller. Es wird ein Kos-
tenübernahmevertrag abgeschlossen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Für das Gebiet nördlich der Schulstraße, östlich der Hauptstraße (B431) und 
südlich der Straße Im Winkel wird ein Bebauungsplan mit der Nummer 28 auf-
gestellt. Es werden folgende Planungsziele verfolgt: 

  
 Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes und Erhalt des Ortsbildes 

Schulstraße 1 
 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB). 

 
3. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch (Wegfall 
von zusätzlichen frühzeitigen Beteiligungen). 

 
4. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs, der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der grenzüberschrei-
tenden Unterrichtung der Gemeinden und Behörden soll das Planungsbüro 
Möller aus Wedel beauftragt werden. 

 
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die all-

gemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ent-
fällt. 

 
6. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der öffentli-



chen Belange und die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 
BauGB) entfällt. 

 
7. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind vor Durchführung der Betei-

ligungen nach § 3 Abs. 2 BauGB (Öffentliche Auslegung) und § 4 Abs. 2 
BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange) 
in den gemeindlichen Gremien zu beraten und beschließen (Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss). 

 
8. Der Flächennutzungsplan soll gemäß § 13 Abs. 2 BauGB im Wege der Berich-

tigung angepasst werden. Die Darstellung soll von bisher gemischter Bauflä-
che und landwirtschaftlicher Fläche in gemischte Baufläche, Wohnbaufläche 
und Grünfläche angepasst werden. 

  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: 

- Lageplan 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0715/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 08.02.2018 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Holm 01.03.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 15.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 22.03.2018 öffentlich 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28 für das Gebiet nördlich der 
Schulstraße, östlich der Hauptstraße (B431) und südlich der Straße Im 
Winkel 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Eigentümer des Grundstückes Schulstraße 1 beabsichtigt sein Grundstück zum 
Zwecke der Bebauung des Grundstückes zu veräußern. Der potentielle Neueigentü-
mer ist auf die Gemeinde zugekommen und hat in Folge eines Erstgespräches den 
beigefügten Antrag gestellt.  
 
Aus Sicht der Verwaltung, nach Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde des Krei-
ses, stellt sich die Situation wie folgt dar: 
Das Grundstück wird derzeit nach § 34 Baugesetzbuch beurteilt. Danach sind neue 
Bauvorhaben zulässig, sofern sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
überbaubarer Grundstücksfläche, … in die Eigenart der näheren Umgebung einfü-
gen. Die nähere Umgebung ist die Schulstraße. Der Eigentümer hätte somit heute 
bereits das Recht, vorhandene Gebäude abzubrechen und an Stelle dieser bei-
spielsweise Einfamilien- und Doppelhäuser oder aber auch kleinere Mehrfamilien-
häuser zu errichten. Dies dürfte jedoch nicht im ortsplanerischen Interesse der Ge-
meinde sein. Das Gebäude Schulstraße 1 war in der Vergangenheit bereits Gegen-
stand von unterschiedlichen Konzeptideen, welche die Erhaltung dieses ortsbildprä-
genden Gebäudes zum Gegenstand hatten. U.a. war die Einrichtung eines Heimat-
museums angedacht. Die Gemeinde sollte daher aus Sicht der Verwaltung das Ziel 
verfolgen, das ortsbildprägende Gebäude, in welcher Form auch immer, zu erhalten. 
Der potentielle Neueigentümer hat diesen Gedanken in seinen Vorüberlegungen 
aufgenommen und hat eine Projektidee entwickelt, welche den Erhalt der Struktur 
des Gebäudes aufnimmt. Es ist beabsichtigt, die vorhandene Scheune auf dem 
Grundstück abzubrechen, das vordere Gebäude sowie die prägende Baumstruktur 
zu erhalten und durch angemessene, sich einfügende Mehrfamilienhausbebauung zu 
ergänzen. Im weiteren Grundstücksverlauf sind noch 1 Einfamilienhaus und 2 Dop-
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pelhäuser geplant. Bei den Vorplanungen der neuen Mehrfamilienhäuser hat der 
Planer versucht die Besonderheit des Gebäudes Schulstraße 1 in Szene zu setzen 
und durch angepasste, sich einfügende Bebauung zu ergänzen. Dies wird u.a. durch 
die Aufnahme der bestehenden Dachneigungen, Fassaden- und Dachfarben deut-
lich. Aus Sicht der Verwaltung dürfte dies im Interesse der gemeinde liegen und es 
sollte versucht werden, im weiteren Prozess hier eine gemeinsame Abstimmung zu 
finden. Der Bebauungsplan sollte das entsprechend notwendige Planrecht schaffen, 
aber auch Regeln, z.B. für den Erhalt des Gebäudes, festlegen. 
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes kann das so genannte beschleunigte Ver-
fahren angewandt werden. In diesem Verfahren kann durch Wegfall der frühzeitigen 
(nicht regulären)  Beteiligungen und durch Wegfall der Änderungs- und Genehmi-
gungsnotwendigkeit des Flächennutzungsplanes erheblich Zeit eingespart werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Übernahme der Planungskosten erfolgt durch den Antragsteller. Es wird ein Kos-
tenübernahmevertrag abgeschlossen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Für das Gebiet nördlich der Schulstraße, östlich der Hauptstraße (B431) und 
südlich der Straße Im Winkel wird ein Bebauungsplan mit der Nummer 28 auf-
gestellt. Es werden folgende Planungsziele verfolgt: 

  
 Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes und Erhalt des Ortsbildes 

Schulstraße 1 
 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB). 

 
3. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch (Wegfall 
von zusätzlichen frühzeitigen Beteiligungen). 

 
4. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs, der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der grenzüberschrei-
tenden Unterrichtung der Gemeinden und Behörden soll das Planungsbüro 
Möller aus Wedel beauftragt werden. 

 
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die all-

gemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ent-
fällt. 

 
6. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der öffentli-



chen Belange und die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 
BauGB) entfällt. 

 
7. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind vor Durchführung der Betei-

ligungen nach § 3 Abs. 2 BauGB (Öffentliche Auslegung) und § 4 Abs. 2 
BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange) 
in den gemeindlichen Gremien zu beraten und beschließen (Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss). 

 
8. Der Flächennutzungsplan soll gemäß § 13 Abs. 2 BauGB im Wege der Berich-

tigung angepasst werden. Die Darstellung soll von bisher gemischter Bauflä-
che und landwirtschaftlicher Fläche in gemischte Baufläche, Wohnbaufläche 
und Grünfläche angepasst werden. 

  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: 

- Lageplan 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0736/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 13.07.2018 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Holm 06.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 20.09.2018 öffentlich 

 

Änderung der Vergaberichtlinien für die Vergabe der 
Wohnbaugrundstücke für das B-Plangebiet Nr. 27 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der am 22.03.2018 durch die Gemeindevertretung beschlossenen Verga-
berichtlinien für die Vergabe gemeindeeigener Grundstücke im B-Plangebiet Nr. 27 
erfolgte nunmehr eine Überprüfung der aktuellen Bewerberzahl durch Abfrage. Hier-
bei wurden gemäß der Vergaberichtlinien zunächst nur die Holmer Bürgerinnen und 
Bürger bzw. ehemaligen Holmer Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt, die Kinder 
haben und auch die sonstigen genannten Voraussetzungen der Vergaberichtlinien 
erfüllen. 
 
Die Vergaberichtlinien regeln nicht, wie verfahren werden soll, wenn mehrere Bewer-
ber die genannten Voraussetzungen erfüllen. Daher sollten die Vergaberichtlinien 
dahingehend geändert werden, dass das Antragsdatum über die Rangfolge ent-
scheidet, wenn mehrere Bewerber die Voraussetzungen erfüllen. Ein entsprechender 
Entwurf über die Änderung der Vergaberichtlinien vom 22.03.2018 ist als Anlage bei-
gefügt.  
 
 
 
Finanzierung: 
entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, den vorliegenden 
Änderungen der gemeindlichen Vergaberichtlinien laut Anlage zuzustimmen.  
 
 
 
 
__________________ 
Hüttner 
 
 
 
Anlagen: 
Entwurf der gemeindlichen Vergaberichtlinien  
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Änderung der Richtlinien 

der Gemeinde Holm 

für die Vergabe gemeindeeigener Grundstücke B-Plan 27 vom 22.03.2018 

Die Gemeindevertretung Holm hat in ihrer Sitzung am 20.09.2018 die Richtlinien 

für die Vergabe gemeindeeigener Grundstücke B-Plan 27 vom 22.03.2018 er-

gänzt. Folgende Vergaberichtlinien gelten mit Beschluss vom 20.09.2018:  

1. Die Gemeinde Holm stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Bau-

grundstücke ausschließlich zur Eigennutzung der Käuferinnen 

und Käufer ohne Grundbesitz zur Verfügung.  

 

2. Rangfolge Wohngebiet 

2.1. Für die Vergabe der Bauplätze gilt folgende Rangfolge: 

a) Holmer Bürgerinnen und Bürger und ehemalige Holmer Bür-

gerinnen und Bürger,  verheiratet oder in eheähnlichem Ver-

hältnis oder ledig, mit mindestens einem zum Haushalt gehö-

renden Kind. 

 

b) Holmer Bürgerinnen und Bürger und ehemalige Holmer Bür-

gerinnen und Bürger, verheiratet oder in eheähnlichem Ver-

hältnis oder ledig. 

 

c)  auswärtige Bürgerinnen und Bürger 

 

Erfüllen mehrere Bewerber die Voraussetzungen, entscheidet das Antragsdatum 
in der Bewerberliste. 

 

2.2. Spätestens bei der Fertigstellung eines Eigenheimes auf einem 

von der Gemeinde erworbenen Grundstück muss von den 

Grundstückserwerbern ein Nachweis über den Verkauf eines 

eventuell vorhandenen Wohnungseigentums, Eigenheims oder 

Grundstücks geführt werden. Eine entsprechende Verpflichtung 

muss Bestandteil eines Grundstückskaufvertrages mit der Ge-

meinde werden. Das Amt Geest und Marsch Südholstein über-

wacht die Einhaltung der  Verpflichtung. 

 

2.3. Neubürgerinnen und Neubürger können frühestens 5 Jahre nach 

Zuzug in die Bewerberliste aufgenommen werden. 

 

2.4. Als ehemalige Bürgerinnen und Bürger im Sinne der Ziffer 2.1 

gelten nur  Antragstellerinnen und Antragsteller, die mindestens 

5 Jahre ihren Hauptwohnsitz in Holm hatten. 

 

2.5. Bewerberinnen und Bewerber, die selbst oder deren Ehe- oder 

Lebenspartner/in bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein von der 
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Gemeinde Holm subventioniertes Grundstück von der Gemeinde 

Holm erworben haben, werden in die Bewerberliste nicht mit auf-

genommen. 

 

 

2.6. Bewerberinnen und Bewerber, die befragt worden sind und ein 

angebotenes Grundstück ablehnen, sind von der Bewerberliste 

zu streichen.  

 

3. Rangfolge Mischgebiet 

Im Mischgebiet erhält grundsätzlich eine gewerbliche Nutzung 
Vorrang vor einer reinen Wohnhausbebauung. Aspekte sind z.B. 
Unternehmenssitz, Schaffung von Arbeitsplätzen oder Bran-
chenart und Tätigkeit herangezogen werden. 
 

4. Der Bauausschuss entscheidet darüber, welche Grundstücke als 

bebauungsfähig zum Verkauf anzubieten sind. 

 

5. Die  Gemeindevertretung entscheidet über die Vergabe der ge-

meindeeigenen  Grundstücke nach diesen Richtlinien. 

 

6. Die Vergabe der Grundstücke nach diesen Richtlinien hat fol-

gende Auflagen, die auch Bestandteil des jeweiligen Kaufvertra-

ges werden, zu beinhalten:  

 

a) Der Kaufpreis ist in zwei Raten zu zahlen , von denen die 

erste Rate innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss 

und  die zweite Rate vor Umschreibung im Grundbuch fällig 

wird.  

 

b) Eine Käuferin/ein Käufer ist verpflichtet, auf dem von ihr 

oder ihm erworbenen Grundstück spätestens zwei Jahre 

nach der Auflassung mit dem Bau zu beginnen und den 

Bau innerhalb von drei Jahren nach der Auflassung fertig-

zustellen (Datum der Fertigstellungsanzeige). 

 

c) Eine Käuferin/ein Käufer ist verpflichtet, das von ihr oder 

ihm erworbene Grundstück und nach seiner Fertigstellung 

das darauf errichtete Gebäude auf die Dauer von zehn Jah-

ren, gerechnet vom Tage des Einzugstermins an, selbst 

oder durch Ehegatten/Lebenspartner ununterbrochen zu 

nutzen. 

 

d) Der Gemeinde Holm steht am Grundstück ein  Wieder-

kaufsrecht mit folgendem Inhalt zu: 
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Das Wiederkaufsrecht kann auf die Dauer von fünf Jahren, 

vom Tage der Auflassung an gerechnet, ausgeübt werden, 

wenn die Käuferin/der Käufer ihrer/seiner Verpflichtung zur 

Bebauung des von ihr/ihm erworbenen Grundstücks nicht 

fristgerecht nachkommt oder wenn die Käuferin/der Käufer 

das von ihr/ihm erworbene Grundstück ganz oder teilweise 

vor Ablauf der Fünfjahresfrist unbebaut weiterverkauft. 

 

Die Käuferin/ der Käufer ist verpflichtet, der Gemeinde den 

beabsichtigten Weiterverkauf unverzüglich anzuzeigen.  

 

Das Wiederkaufsrecht ist durch schriftliche Erklärung ge-

genüber den Käufern auszuüben. Die Käuferin/ der Käufer 

ist verpflichtet, der Gemeinde Holm den Kaufgegenstand 

nach Ausübung des Wiederkaufsrechts unverzüglich zu 

übereignen. 

 

Der Wiederkaufspreis ist der von der Käuferin oder dem 

Käufer für das von ihm erworbene Grundstück gezahlte 

Kaufpreis. 

 

Etwa aufgewendete Erschließungskosten sind daneben zu 

erstatten, soweit sie nicht vom Kaufpreis abgedeckt waren. 

 

Etwa auf dem Grundstück vorhandene bauliche Anlagen 

werden nach dem Zeitwert vergütet. Dieser ist durch Schät-

zung eines von der Industrie- und Handelskammer zu be-

nennenden Sachverständigen zu bestellen. Diese Schät-

zung ist für beide Parteien verbindlich.  

 

Der Wiederkaufspreis und etwa zu erstattende Kosten sind 

ohne Verzinsung bei Umschreibung des Grundstücks auf 

die Gemeinde Holm fällig. 

 

Die Kosten des Wiederverkaufsvertrages und seiner Durch-

führung sowie die anfallenden Abgaben hat der Ersterwer-

ber zu tragen.  

 

e) Für den Fall, dass eine Käuferin/ ein Käufer ihrer/seiner 

Verpflichtung zur Selbstnutzung des von ihr/ihm auf dem 

von ihr/ihm erworbenen Grundstück errichteten Gebäudes 

länger als sechs Monate in ununterbrochener Folge nicht 

nachkommen sollte oder das von ihr/ihm erworbene Grund-

stück im bebauten Zustand vor Ablauf der zehn Jahre, vom 

Tage der Fertigstellung an gerechnet, an Dritte verkaufen 

sollte, ist sie/er verpflichtet, zuzüglich zum Kaufpreis einen 

Nachzahlungsbetrag an die Gemeinde Holm zu entrichten. 
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Der Nachzahlungsbetrag je Quadratmeter ermittelt sich aus 

dem Unterschied zwischen dem geleisteten Kaufpreis und 

dem zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs vorliegenden, vom 

Gutachterausschuss für die Gemeinde Holm des Kreises 

Pinneberg ermittelten Bodenrichtwert. 

 

Etwaige sich aus dieser Verpflichtung ergebene Zahlungs-

ansprüche der Gemeinde Holm sind durch Eintragung einer 

brieflosen Grundschuld auf dem von der Käuferin oder dem 

Käufer erworbenen Baugrundstück zu sichern.  

 

f) Wenn die Bewerberin/der Bewerber Eigentümer von selbst 

genutztem oder vermietetem Immobilieneigentum ist, muss  

Ziffer 2.2 Bestandteil des Grundstückskaufvertrages wer-

den.  

 

g)  Für Bewerberinnen und Bewerber nach Ziffer 2.1 c) gilt ein 

Zuschlag von 20 €/qm. 

 

 

7. Jede Bewerberin/jeder Bewerber erhält eine Bestätigung über 

die Aufnahme  bzw. Nichtaufnahme in die Bewerberliste und die 

Zuordnung in der Rangfolge nach 2.1 a) - c). 

 

8. Diese Richtlinien gelten für alle von der Gemeinde zu vergebe-

nen Bauplätze. Ein Rechtsanspruch auf einen gemeindlichen 

Bauplatz besteht nicht. Die Erwerbsmöglichkeit nach den ge-

meindlichen Richtlinien darf durch die Käuferin/den Käufer nur 

einmal ausgeübt werden.  

 

9. Über Ausnahmen von diesen Richtlinien entscheidet die Ge-

meindevertretung. 

 

10. Die vorstehenden Richtlinien treten nach Beschlussfassung 

durch die Gemeindevertretung in kraft. Diese Richtlinien sind nur 

für die Vergabe der Grundstücke des B-Planes 27 der Gemeinde 

Holm gültig.  

Holm, den  20.09.2018 

Gemeinde Holm 

Der Bürgermeister 

 



 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0713/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 06.02.2018 

Bearbeiter:  Von Wolffersdorff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Holm 01.03.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 15.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 22.03.2018 öffentlich 

 

Gemeinschaftsschule Moorrege - Bestandsanalyse mit Lösungsansätzen 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Büro Petersen Pörksen & Partner wurden mit der Bestandsanalyse beauftragt 
und hat drei Lösungsvorschläge für den Umgang mit dem Bestandsgebäude erarbei-
tet: 
Variante 0 Minimalsanierung (nicht genehmigungsfähig aufgrund Brandschutz!) 
Variante 1 Sanierungskonzept – klein;  Kosten ca.   8.205.000€ 
Variante 2 Sanierungskonzept – groß;  Kosten ca. 11.026.000€ 
Variante 3 (Teil-) Neubau;   Kosten ca. 11.529.000€ 
 
Die Ausarbeitung wurde am 19.12.17 der Verbandsversammlung vorgestellt. Es 
wurde angeregt, das Thema auch in den Gremien der verbandsangehörigen Ge-
meinden zu beraten. Am 14.11.17 wurde der Vorentwurf bereits in einer Bürgermeis-
terrunde vorgestellt. Durch die Beteiligten wurde festgestellt, dass für die zukünftige 
Projektentwicklung eine weiterführende Bedarfsermittlung (u.a. Nachmittagsbetreu-
ung, Lehrer-/ Arbeitszimmer, Schulkonzept) notwendig ist. Nach Aussage des Pla-
nungsbüros hat die Erfahrung gezeigt, dass mit Fertigstellung so eines Bauvorha-
bens, die Schülerzahlen steigen. Die Lösungsvorschläge sind als Konzepte zu wer-
ten, die im anschließenden Planungsprozess entwurflich weiter untersucht werden 
müssten.  
 
Für die weitere Vorgehensweise wurde besprochen, in der ersten Sitzungsperiode 
2018 eine Grundsatzentscheidung hinsichtlich (Teil-)Neubau oder Sanierung herbei 
zu führen.  
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Finanzierung: 
  
Die Kosten wären über eine Kreditfinanzierung abzudecken. Die Umlageberechnung 
ist eine Momentaufnahme, deren Berechnung abhängig ist von der gemeindlichen 
Schülerzahl, Finanzkraft und dem dann gültigen Zinssatz.  
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der  Bauausschuss/ Der Finanzausschuss empfiehlt; Die Gemeindevertretung be-
schließt:  
 
Es wird grundsätzlich ein (Teil-)Neubau befürwortet. 
 ODER 
Es wird grundsätzlich eine Sanierung befürwortet.  
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Bürgermeister Rißler 
 
 
 
Anlagen: 
 
Bestandsanalyse_PPP 
Vergleich Kostenvarianten  
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Kanalstraße 52 | 23552 Lübeck
Fon 0451 - 799 68-0 | Fax - 99

Steindamm 105| 20099 Hamburg
Fon 040 - 3609846-0 | Fax -99

Spartanerstraße 1 | 30519 Hannover
Fon 0511 – 8069929-0 | Fax. -296

info@ppp-architekten.de
www.ppp-architekten.de

a r c h i t e k t e n    +    s t a d t p l a n e r    |   b d a

Geschichte

Das Büro petersen pörksen partner
architekten + stadtplaner | bda
wurde 1988 von Klaus Petersen und
Jens Uwe Pörksen in Lübeck
gegründet. Ziel war es, Städtebau,
Landschaftsplanung, Architektur und
Gebäudetechnologie als komplexes
Ganzes, interdisziplinär und
integrativ zu bearbeiten. 2002 wurde
die Partnerschaft durch Markus
Kaupert erweitert. Seit 2004 gibt es
ein Zweitbüro in Hamburg mit
Andreas Christian Hühn, der 2007
als vierter Partner aufgenommen
wurde. 2014 wurde das Büro in
Hannover eröffnet. 2016 wurde Nils
Dethlefs Partner und die ppp
architekten + stadtplaner gmbh
gegründet.

Haltung

Gute Architektur ist keine Stilfrage,
sondern bedeutet für uns, am rich-
tigen Ort das Richtige zu bauen.
Unsere Konzepte entstehen aus
dem Dialog mit Geschichte und
Eigenart eines Ortes um in der
Auseinander-setzung mit Funktion,
Konstruktion, Ökologie und
Ökonomie die jeweils adäquate
Gestalt zu finden.
Wir verstehen unsere Architektur als
kulturellen Beitrag und suchen
neben der Zweckmäßigkeit der
Gebäude nach ihrer
unverwechselbaren Identität und
menschengerechten Atmosphäre.
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Hochbau
Schulbauten
Kindergärten
Wohnbauten
Gewerbebauten
Verwaltungsbauten
Alten- und Pflegeeinrichtungen
Bürobauten
Kirchenbauten
Sanierung
Modernisierung
Instandsetzung
Umbauten | Umnutzungen
Erweiterungsbauten
Energetische Sanierung
Stadtplanung
Gebietsentwicklungsplanung
Flächennutzungsplanung
Bebauungsplanung
Rahmenplanung
Stadtentwicklungsplanung
Stadtteilplanung
Städtebauliche Gestaltungsplanung
Städtebauliche Gutachten
Interdisziplinäre Koordination
Städtebauliche Beratung
Wettbewerbe
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BERLIN
Berlin-Neukölln Zürichschule, Erweiterung und Sanierung
HAMBURG
Eimsbüttel Grundschule Kielortallee
Jenfeld Grundschule Oppelner Straße
Wandsbek Neubau Schulmensa Bovestraße
Wandsbek Neubau Schulmensa Bandwirkerstraße
Tonndorf Neubau Schulmensa Grundschule Tonndorf
Blankenese Grundschule Iserbrook
Hamburg City-Nord H27 Neubau berufliche Schule
Hamburg Stellingen Neubau und Umbau Stadtteilschule
MECKLENBURG VORPOMMERN
Herrnburg Neubau Grundschule mit Mehrzweckhalle
Schönberg Umbau zur ev.-inkl. Grundschule
Schwerin Neubau Ecolea Internationale Schule
NIEDERSACHSEN
Bad Bederkesa NIG Internatsgymnasium
Bad Münder Kooperative Gesamtschule
Elsfleth Berufsschule f. Schiffsmechanikerausbildung
Hannover Gymnasium Goetheschule, IGS Südstadt,

Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule
Wolfenbüttel Gymnasium im Schloss
Wunstorf IGS Wunstorf
Nienburg IGS Nienburg
SACHSEN
Dresden Neubau Schulstandort Dresden-Pieschen
Leipzig Kleinzschocher Neubau Grundschule
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Amrum Grundschule Öömrang Skuul
Bad Schwartau Neubau Mensa Mühlenberg Gymnasium
Brunsbüttel Neubau Regionalschule, 

Fassadensanierung Gymnasium Brunsbüttel
Elmshorn Kreisberufsschule, Neubau Werkstattgebäude
Glinde Schulzentrum Aufstockung und Sanierung
Handewitt Erweiterung Gemeinschaftsschule
Kappeln Erweiterung Gemeinschaftsschule
Kiel Erweiterung Hans-Christian-Andersen Schule
Lübeck Energ. Sanierung Thomas-Mann-Gymnasium, Erweiterung 

Schule Tremser Teich, energ. Sanierung Hanseschule, 
energ. Sanierung Paul-Gerhardt-Schule, Neubau Sporthalle 
Gotthardt-Kühl Schule,Neubau Sporthalle St. Jürgen 
Realschule

Mölln Neubau Gymnasium, Erweiterung des
Gymnasiums, Erweiterung und Sanierung Realschule, 
Erweiterung Hauptschule, Neubau Mensa

Ratzeburg Neubau Gemeinschaftsschule, Erweiterung Ernst-Barlach-
Realschule

Schwarzenbek Sanierung und Umbau Altes Gymnasium zur
Gemeinschaftsschule

Selent Grund- und Hauptschule mit Sporthalle
Tönning Gemeinschaftsschule 
Wesselburen Neue Schule
Flensburg Neubau Grundschule
Heide Neubau Berufsbildungszentrum

HandewittAmrum
Kappeln

Bad Bederkesa
Hamburg

Lübeck

Schwerin

Berlin-Neukölln
Hannover

Bad Münder Wolfenbüttel

Wunstorf

Tönning

Mölln
Glinde

Herrnburg

Selent

Elsfleth

Schwarzenbek

Schönberg

Ratekau

• seit 1988 52 Schulprojekte realisiert bzw. in Planung/Bau

• Neubauten | Erweiterungen | Sanierungen

• Grundschulen | Realschulen | Hauptschulen | Gymnasien  
Gesamtschulen | Gemeinschaftsschulen | Regionalschulen  
berufsbildende Schulen

• 6 Bundesländer

• Leistungsumfang: LP 1-9 | teilw. Generalplanung  

Nienburg

Brunsbüttel Elmshorn

Kiel
Wesselburen

Dresden

Ratzeburg

Leipzig

Heide

Flensburg
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Bestandsanalyse mit Lösungsansätzen | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Bauabschnitte | Schulzentrum Moorrege
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1. Bauabschnitt | Schulzentrum Moorrege
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Bestand EG | Schulzentrum Moorrege
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Bestand EG | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Fassadendetail | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Gymnasium Brunsbüttel | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Gymnasium Brunsbüttel | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Gymnasium Brunsbüttel | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Schulzentrum Glinde | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Schulzentrum Glinde | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Schulzentrum Glinde | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Raumprogramm| Schulzentrum Moorrege
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Raumprogramm| Schulzentrum Moorrege
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Raumprogramm| Schulzentrum Moorrege
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Referenzprojekt IGS Nienburg
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Referenzprojekt IGS Nienburg



ppp architekten + stadtplaner

Referenzprojekt Schule Ecoléa Schwerin
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Referenzprojekt Schule Ecoléa Schwerin
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Variante 0 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 0 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 0 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Erdgeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Fluchtwege | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Bauabschnitte | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Modellbild | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Erdgeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 “Lichthöfe“ | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Gesamtschule Bad Münder | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Gesamtschule Bad Münder | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Internationale Schule Schwerin | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Gesamtschule Bad Münder | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Fluchtwege | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Bauabschnitte | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Modellbild | Schulzentrum Moorrege
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Variante 3 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 3 Bauabschnitte | Schulzentrum Moorrege
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Referenz IGS Nienburg | Schulzentrum Moorrege
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Referenz IGS Nienburg | Schulzentrum Moorrege
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Referenz IGS Nienburg | Schulzentrum Moorrege
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Referenz IGS Nienburg | Schulzentrum Moorrege
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Kosten Variante 0 | Schulzentrum Moorrege

KG Fassade	
Variante	A

Grundriss
Variante	0

Summe

200 - 	€																																					 - 	€																																					 - 	€																																					

300 1.766.318,79	€																				 116.674,38	€																							 1.882.993,17	€																				

400 - 	€																																					 305.878,95	€																							 305.878,95	€																							

300	+	400 1.766.318,79	€																				 422.553,33	€																							 2.188.872,12	€																				

Gesamt 1.766.318,79	€																				 422.553,33	€																							 2.188.872,12	€																				

Anteil	
Nebenkosten	

25% 25%

700 441.579,70	€																							 105.638,33	€																							 547.218,03	€																							

Gesamt	
KG	200-400,	700

2.207.898,49	€																				 528.191,66	€																							 2.736.090,15	€																				

2.872.894,66	€																			geschätzte	Gesamtkosten	2019	[+5%]
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Kosten Variante 1 | Schulzentrum Moorrege

KG Fassade	
Variante	A

Grundriss
Variante	1

Summe

200 - 	€																																					 - 	€																																					 - 	€																																					

300 1.766.318,79	€																				 1.647.249,93	€																				 3.413.568,72	€																				

400 - 	€																																					 1.337.800,52	€																				 1.337.800,52	€																				

300	+	400 1.766.318,79	€																				 2.985.050,45	€																				 4.751.369,24	€																				

Gesamt 1.766.318,79	€																				 2.985.050,45	€																				 4.751.369,24	€																				

Anteil	
Nebenkosten	

25% 25%

700 441.579,70	€																							 746.262,61	€																							 1.187.842,31	€																				

Gesamt	
KG	200-400,	700

2.207.898,49	€																				 3.731.313,06	€																				 5.939.211,55	€																				

6.236.172,13	€																			geschätzte	Gesamtkosten	2019	[+5%]



ppp architekten + stadtplaner2-500, Moorrege, Gemeinschaftsschule am Himnmelsbarg
Projektablaufplan  

05.12.2017 Amt Geest und Marsch Südholtein ppp architekten + stadtplaner gmbh 

Projektdatei: T:\projekte\2-500 VOF, Moorrege Var1.pp Asta Powerproject
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2019 2020 20212018 2022
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Beauftragung

LEISTUNGSPHASEN 2-5 - PLANUNG

LP 2 - Vorentwurf

Vorentwurfsplanung Architekt

Vorentwurfsstatik

Bauphysikalische Parameter

Vorentwurfsplanung TGA

Leseexemplar Vorentwurf

Präsentation Vorentwurf

Übergabe Vorentwurf

Prüfung Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf

LP 3 - Entwurf

Entwurf Architekt

Bauphysikalische Parameter 

Entwurf TGA

Entwurf Tragwerk

Kostenberechnung

Leseexemplar Entwurf

Präsentation Entwurf

Übergabe Entwurf

Prüfung Entwurfsunterlage

Freigabe Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung Architekt

Genehmigungsplanung TGA

Genehmigungsplanung Tragwerk

Unterzeichnung Genehmigungsplanung

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

LP 5 - Ausführungsplanung

Ausführungsplanung Architekt

Ausführungsplanung TGA

Ausführungsstatik

LEISTUNGSPHASE 6 u. 7 - VERGABE

1. Paket: Bauwerk geschlossen/TGA

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

Baubeginn

2. Paket: Ausbau

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

möglicher Baubeginn Dach/Fassade

LP 8 - Bauausführung

SANIERUNG BESTAND

Baubeginn

1. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt

3. Bauabschnitt

4. Bauabschnitt

Inbetriebnahme

05.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

16.04.2018

09.04.2018

09.04.2018

14.05.2018

21.05.2018

28.05.2018

28.05.2018

01.06.2018

04.06.2018

04.06.2018

11.06.2018

11.06.2018

11.06.2018

11.07.2018

06.08.2018

13.08.2018

20.08.2018
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Farbcodes
Ferien LP 6/7 LP 2 Bauherr LP 3 LP 4 LP 5 LP 8 TGA Abnahmen / Übergabe

Rahmenterminplan Variante 1 (in 4 Bauabschnitten) | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 1 | Schulzentrum Moorrege

Interimskosten Containerstellung:

4 Bauabschnitte
Miete 30 Monate 825.000 €
Montagekosten 975.000 €
Herrichten, Gründung 75.000 €

1.875.000 €

Gesamt 8.100.000 € 



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 2 | Schulzentrum Moorrege

KG Fassade	
Variante	B

Grundriss
Variante	2

Summe

200 - 	€																																					 - 	€																																					 - 	€																																					

300 1.828.163,80	€																				 3.741.604,66	€																				 5.569.768,46	€																				

400 - 	€																																					 1.631.354,40	€																				 1.631.354,40	€																				

300	+	400 1.828.163,80	€																				 5.372.959,06	€																				 7.201.122,86	€																				

Gesamt 1.828.163,80	€																				 5.372.959,06	€																				 7.201.122,86	€																				

Anteil	
Nebenkosten	

25% 25%

700 457.040,95	€																							 1.343.239,77	€																				 1.800.280,72	€																				

Gesamt	
KG	200-400,	700

2.285.204,75	€																				 6.716.198,83	€																				 9.001.403,58	€																				

9.451.473,76	€																			geschätzte	Gesamtkosten	2019	[+5%]



ppp architekten + stadtplaner2-500, Moorrege, Gemeinschaftsschule am Himnmelsbarg
Projektablaufplan  

05.12.2017 Amt Geest und Marsch Südholtein ppp architekten + stadtplaner gmbh 

Projektdatei: T:\projekte\2-500 VOF, Moorrege Var2.pp Asta Powerproject

Nr. Bezeichnung Start Ende

2019 2020 20212018 2022
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Beauftragung

LEISTUNGSPHASEN 2-5 - PLANUNG

LP 2 - Vorentwurf

Vorentwurfsplanung Architekt

Vorentwurfsstatik

Bauphysikalische Parameter

Vorentwurfsplanung TGA

Leseexemplar Vorentwurf

Präsentation Vorentwurf

Übergabe Vorentwurf

Prüfung Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf

LP 3 - Entwurf

Entwurf Architekt

Bauphysikalische Parameter 

Entwurf TGA

Entwurf Tragwerk

Kostenberechnung

Leseexemplar Entwurf

Präsentation Entwurf

Übergabe Entwurf

Prüfung Entwurfsunterlage

Freigabe Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung Architekt

Genehmigungsplanung TGA

Genehmigungsplanung Tragwerk

Unterzeichnung Genehmigungsplanung

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

LP 5 - Ausführungsplanung

Ausführungsplanung Architekt

Ausführungsplanung TGA

Ausführungsstatik

LEISTUNGSPHASE 6 u. 7 - VERGABE

1. Paket: Bauwerk geschlossen/TGA

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

Baubeginn

2. Paket: Ausbau

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

möglicher Baubeginn Dach/Fassade

LP 8 - Bauausführung

SANIERUNG BESTAND

Baubeginn
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2. Bauabschnitt
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Farbcodes
Ferien LP 6/7 LP 2 Bauherr LP 3 LP 4 LP 5 LP 8 TGA Abnahmen / Übergabe

Rahmenterminplan Variante 2 (in 4 Bauabschnitten) | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 2 | Schulzentrum Moorrege

Interimskosten Containerstellung:

4 Bauabschnitte
Miete 24 Monate 660.000 €
Montagekosten 780.000 €
Herrichten, Gründung 60.000 €

1.500.000 €

Gesamt 11.000.000 € 



ppp architekten + stadtplaner

Rahmenterminplan Variante 2 (in einem Bauabschnitt) | Schulzentrum Moorrege

2-500, Moorrege, Gemeinschaftsschule am Himnmelsbarg
Projektablaufplan  

05.12.2017 Amt Geest und Marsch Südholstein ppp architekten + stadtplaner gmbh 

Projektdatei: T:\projekte\2-500 VOF, Moorrege Var2 1BA.pp Asta Powerproject

Nr. Bezeichnung Start Ende

2019 20202018 2021
April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli Aug
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Beauftragung

LEISTUNGSPHASEN 2-5 - PLANUNG

LP 2 - Vorentwurf

Vorentwurfsplanung Architekt

Vorentwurfsstatik

Bauphysikalische Parameter

Vorentwurfsplanung TGA

Leseexemplar Vorentwurf

Präsentation Vorentwurf

Übergabe Vorentwurf

Prüfung Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf

LP 3 - Entwurf

Entwurf Architekt

Bauphysikalische Parameter 

Entwurf TGA

Entwurf Tragwerk

Kostenberechnung

Leseexemplar Entwurf

Präsentation Entwurf

Übergabe Entwurf

Prüfung Entwurfsunterlage

Freigabe Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung Architekt

Genehmigungsplanung TGA

Genehmigungsplanung Tragwerk

Unterzeichnung Genehmigungsplanung

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

LP 5 - Ausführungsplanung

Ausführungsplanung Architekt

Ausführungsplanung TGA

Ausführungsstatik

LEISTUNGSPHASE 6 u. 7 - VERGABE

1. Paket: Bauwerk geschlossen/TGA

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

Baubeginn

2. Paket: Ausbau

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

möglicher Baubeginn Dach/Fassade

LP 8 - Bauausführung

SANIERUNG BESTAND

Baubeginn

1. Bauabschnitt
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Farbcodes
Ferien LP 6/7 LP 2 Bauherr LP 3 LP 4 LP 5 LP 8 Abnahmen / Übergabe



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 2 | Schulzentrum Moorrege

Interimskosten Containerstellung:

1 Bauabschnitt
Miete 25 Monate 1.140.000 €
Montagekosten 1.300.000 €
Herrichten, Gründung 100.000 €

2.540.000 €

Gesamt 12.000.000 € 



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 3 | Schulzentrum Moorrege

Flächenansatz
Variante 3:

Nutzfläche Variante 2:
3.400 qm

x Faktor 1,55 BGF =

5.270 qm

Grundriss	Var.	3	Abbruch_Ne	(2)

KG Bezeichnung Menge Einheit
 Kosten [�]

netto 

 Kosten [�]

brutto 

 KKW [�]

brutto 

200 Herrichten und Erschließen 5.270 m²BGF 62,00 �          326.744,25 �         

Abbruch Bestandsgebäude 18.305 m³BRI 15,00 �            17,85 �          326.744,25 �         

300 Bauwerk / Baukonstruktionen 5.270 m² BGF 1.244,99 �    6.561.117,00 �     

Neubau [nach BKI Stand 2017] 5.270 m²BGF 1.046,21 �      1.244,99 �     6.561.117,00 �      

400 Bauwerk / Technische Anlagen 5.270 m² BGF 386,94 �        2.039.193,00 �     

Neubau [nach BKI Stand 2017] 5.270 m²BGF 325,16 �          386,94 �        2.039.193,00 �      

-  �                         

300+400 Baukosten 5.270 m² BGF 1.631,94 �    8.600.310,00 �     

200-400 Gesamt 5.270 m²BGF 1.693,94 �    8.927.054,25	€			
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Kosten Variante 3 | Schulzentrum Moorrege

KG Abriss Neubau Summe

200 326.744,25	€																							 - 	€																																					 326.744,25	€																							

300 - 	€																																					 6.561.117,00	€																				 6.561.117,00	€																				

400 - 	€																																					 2.039.193,00	€																				 2.039.193,00	€																				

300	+	400 - 	€																																					 8.600.310,00	€																				 8.600.310,00	€																				

Gesamt 326.744,25	€																							 8.600.310,00	€																				 8.927.054,25	€																				

Anteil	
Nebenkosten	

23% 23%

700 75.151,18	€																									 1.978.071,30	€																				 2.053.222,48	€																				

Gesamt	
KG	200-400,	700

401.895,43	€																							 10.578.381,30	€																	 10.980.276,73	€																	

11.529.290,57	€																	geschätzte	Gesamtkosten	2019	[+5%]
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Rahmenterminplan Neubau | Schulzentrum Moorrege

2-500, Moorrege, Gemeinschaftsschule am Himnmelsbarg
Projektablaufplan  

05.12.2017 Amt Geest und Marsch Südholtein ppp architekten + stadtplaner gmbh 

Projektdatei: T:\projekte\2-500 VOF, Moorrege Neubau.pp Asta Powerproject
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Beauftragung

LEISTUNGSPHASEN 2-5 - PLANUNG

LP 2 - Vorentwurf

Vorentwurfsplanung Architekt

Vorentwurfsstatik

Bauphysikalische Parameter

Vorentwurfsplanung TGA

Leseexemplar Vorentwurf

Präsentation Vorentwurf

Übergabe Vorentwurf

Prüfung Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf

LP 3 - Entwurf

Entwurf Architekt

Bauphysikalische Parameter 

Entwurf TGA

Entwurf Tragwerk

Kostenberechnung

Leseexemplar Entwurf

Präsentation Entwurf

Übergabe Entwurf

Prüfung Entwurfsunterlage

Freigabe Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung Architekt

Genehmigungsplanung TGA

Genehmigungsplanung Tragwerk

Unterzeichnung Genehmigungsplanung

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

LP 5 - Ausführungsplanung

Ausführungsplanung Architekt

Ausführungsplanung TGA

Ausführungsstatik

LEISTUNGSPHASE 6 u. 7 - VERGABE

1. Paket: Bauwerk geschlossen/TGA

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

Baubeginn

2. Paket: Ausbau

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

möglicher Baubeginn Dach/Fassade

LP 8 - Bauausführung
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Fördermittel | Schulzentrum Moorrege

KFW 218
Sanierung Effizienzhaus 70

-vergünstigter Kredit 0,05%
(10 Jahre Laufzeit)
- Tilgungszuschuss: 175 €/qm NGF
- 2.800 qm x 175 € = 490.000 €

KFW 218
Sanierung Effizienzhaus 70

-vergünstigter Kredit 0,05%
(10 Jahre Laufzeit)
- Tilgungszuschuss: 175 €/qm NGF
- 3.400 qm x 175 € = 595.000 €

KFW 217
Neubau Effizienzhaus 55

-vergünstigter Kredit 0,05%
(10 Jahre Laufzeit)
- Tilgungszuschuss: 50 €/qm NGF
- 3.400 qm x 50 € = 170.000 €

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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Kosten | Schulzentrum Moorrege

KG Variante 1 Variante 2 Variante 3

200 -  €                             -  €                             326.744,25 €                 

300 3.413.568,72 €              5.569.768,46 €              6.561.117,00 €              

400 1.337.800,52 €              1.631.354,40 €              2.039.193,00 €              

300 + 400 4.751.369,24 €              7.201.122,86 €              8.600.310,00 €              

700 1.187.842,31 €              1.800.280,72 €              2.053.222,48 €              

Interimsmaßnahmen 1.875.000,00 €              1.500.000,00 €              -  €                             

Gesamt 
KG 200-400, 700 7.814.000,00 €              10.501.000,00 €            10.980.000,00 €            

Baupreisindex 
für 2019 5% 5% 5%

Gesamtkosten 2019
KG 200-400, 700 8.205.000,00 €              11.026.000,00 €            11.529.000,00 €            

Tilgungszuschuss 490.000 € 595.000 € 170.000 €

Gesamtkosten 2019
KG 200-400, 700 7.715.000,00 €              10.431.000,00 €            11.359.000,00 €            



ppp architekten + stadtplaner

Beispiel Lebenszykluskosten

42.296.422 €

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

K
um

ul
ie

rt
e 

jä
hr

l. 
Au

sg
ab

en
 [€

]

Betrachtungszeitraum [Jahre]

Kumulierte Ausgaben nach Kostenarten - V2 , Neubau SEK-1
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Instandsetzung und
Wartung

Finanzierung

Sollzins	3,0	%	- Preissteigerung:	Energie	4,0	%	- Allg.	2,0	%
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Einsparung Energiekosten | Schulzentrum Moorrege
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Bewertungsmatrix | Schulzentrum Moorrege

Fassadensanierung



Schulsanierung/Teilneubau

Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

hier:  Kostenvariantenvergleich

Sanierung 

Effizienzhaus 70

Sanierung 

Effizienzhaus 70

Neubau 

Effizienzhaus 55

Kostenvariante 1 a Kostenvariante 1 b Kostenvariante 2 a Kostenvariante 2 b Kostenvariante 3 a Kostenvariante 3 b

8.200.000,00 € 8.200.000,00 € 11.000.000,00 € 11.000.000,00 € 11.500.000,00 € 11.500.000,00 €

Kreditinstitut/Programm: N.N. KfW 208 N.N KfW 218 N.N KfW 217

Laufzeit: 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre

Zinsbindung: 30 Jahre 10 Jahre 30 Jahre 10 Jahre 30 Jahre 10 Jahre

Zinssatz: 2,00% 0,05% 2,00% 0,05% 2,00% 0,18%

anfängl. Schulden-dienste 435.548,76 € 277.551,22 € 583.916,64 € 372.097,89 € 610.458,32 € 403.774,58 €

Zinsen nach 10 Jahren 1.374.337,60 € 34.358,45 € 1.842.500,00 € 46.062,53 € 1.926.250,00 € 173.362,60 €

Restschuld nach 10 Jahren 5.470.000,00 € 5.470.000,00 € 7.333.333,60 € 7.333.333,60 € 7.666.666,80 € 7.666.666,80 €

Zinsen nach 30 Jahren 2.482.012,80 € ? 3.327.500,24 € ? 3.478.750,07 € ?

Tilgungszuschuss 490.000,00 € 595.000,00 € 170.000,00 €

Haselau 29.238,48 18.632,07 39.198,45 24.979,01 40.980,20 27.105,48

Haseldorf 54.596,45 34.791,31 73.194,51 46.642,82 76.521,53 50.613,53

Heist 89.173,26 56.825,21 119.549,76 76.182,47 124.983,84 82.667,89

Moorrege 140.665,26 89.638,22 188.582,30 120.173,09 197.154,22 130.403,43

Holm 121.875,30 77.664,41 163.391,62 104.120,47 170.818,53 112.984,25

zusammen: 435.548,75 277.551,22 583.916,64 372.097,86 610.458,32 403.774,58

* * *

Zusätzliche Verbandsumlage im 1. Jahr

* Die KfW-Förderprogramme 217/218 fördern die Errichtung und Sanierung von Gebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur

einschließlich der Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Rahmen des "CO2-Gebäudesanierungsprogramms" des Bundes. 

Der Zinssatz wird in den ersten 10 Jahren der Kreditlaufzeit aus Bundesmitteln verbilligt. Nach Ablauf der 10 Jahre unterbreitet die KfW ein Folgeangebot, was 

sich an den normalen Konditionen für Investitionen der Kommunen (Programm 208) anpasst. Das heißt, das die zusätzliche Verbandsumlage sich nach 10 Jahren 

in jedem Fall  nach oben entwickeln wird. Um an die Gesamtzinssumme der Kostenvarianten a heranzukommen, müsste der Zinssatz nach 10 Jahren über 4,2 % 

steigen.
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BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

Holm, 12.08.2018 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN HOLM: Anlegen von Blühstreifen bzw. Blühflächen in 
Holm (Kategorie: Umweltausschuss Holm) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hüttner, 

sehr geehrte Frau Kaland, 

wir bitten darum, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Umweltausschusses Holm zu nehmen und im Ausschuss zu behandeln: 

Antrag: 

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten zur Realisierung von 
mehrjährigen Blühflächen und Blühstreifen in und um Holm auf folgenden Flächen 
zu untersuchen: 

a. Ein Bereich der Wiese vor dem Dörpshus (ehemalige Fläche des Teiches) 

b. Ein Bereich der Wiese links vor dem Gemeindehaus 

c. Weitere, mögliche öffentliche Flächen 

d. Randstreifen zwischen Feldern und Wassergräben 

2. Dazu möge die Verwaltung bis zur nächsten Umweltausschusssitzung Flächenvorschläge 
erarbeiten und den Ausschussmitgliedern vorlegen. 

3. Eine jährliche Fortführung und somit eine sukzessive Ausweitung der Blühflächen über 
einen Zeitraum von 3 Jahren. Da die Anlage von Blühstreifen und Blühflächen im ersten 
Jahr pflegeintensiver ist als in den Folgejahren, möchten wir eine Umsetzung in mehreren 
Schritten mit einer jährlichen Fortführung solcher Flächen über einen Zeitraum von 
mindestens 3 Jahren anregen. Der Fachausschuss sollte über den Verlauf jährlich 
unterrichtet werden und über die Fortsetzung und Ausweitung der Maßnahmen 
entscheiden. 

4. Wir beantragen die für die Untersuchung und Umsetzung erforderlichen Mittel in den 
Haushalt 2018/19 einzustellen, damit die Umsetzung schon im Frühjahr 2019 beginnen 
kann! 

Begründung: 

In den letzten Jahren zeigte sich, dass unsere bestäubenden Insekten zunehmend Probleme 
mit der Nahrungsbeschaffung haben. 

Warnungen und Hinweise wissenschaftlicher Studien und politische Stellungnahmen von 
Naturschutz-Verbänden und Behörden werden im Monatstakt veröffentlicht. 

Unbestritten ist, dass der Bestand von Bienen, Wildbienen und Insekten in den vergangenen 
Jahren überdurchschnittlich gesunken ist und dadurch die von ihnen zu bestäubenden 
Pflanzen stark gefährdet sind. Schmetterlinge und Falter sind rapide im Rückgang 
begriffen. Die Schmetterlings-Populationen auf Wiesen haben sich seit 1990 halbiert. 
Bienen und Wildbienen verhungern im Sommer beklagen Naturschutz –und Imkerverbände 
bundesweit. Dadurch ist auch der Bestand unserer heimischen Singvögel und Kleintiere 
stark gefährdet. Bestäubung durch Bienen sichert unsere pflanzliche Nahrungsgrundlage. 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN HOLM: Anlegen von Blühstreifen bzw. Blühflächen in Holm  
(Kategorie: Umweltausschuss Holm), August 2018 
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BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

Hier in Holm besteht wie an vielen Orten im Kreis Pinneberg durch intensive Düngung in 
privaten Gärten und Landwirtschaft, Anlegen von „immergrünen“ Zier- und Steingärten, 
durch Ausweisung von Bauflächen und wenig vorhandener Waldbestand eine 
Nahrungsknappheit für Bienen und andere bestäubende Insekten. 

In vielen Gemeinden im Kreis Pinneberg werden bereits sogenannten Blühstreifen und 
Blühflächen geschaffen, um der Entwicklung des massiven Rückgangs an Insekten und 
Bienen entgegen zu wirken. Öffentliche Grünflächen, Kreisverkehr, Straßenränder, 
Fußwege im Ort und am Ortsrand, Feld-/Wasserbegrenzungen können sich so in bunte 
Blumenwiesen verwandeln. Durch Bepflanzung von insektenfreundlichen, ganzjährig 
blühenden, einheimischen Pflanzen und Kräuter wird eine umfangreiche Nahrungsquelle 
für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere gesichert. 

Unter Beachtung der speziellen Standortbedingungen und der fachlichen Auswahl des 
Saatgutes zu den unterschiedlichen Standortansprüchen sollte man mit verschiedenen 
mehrjährigen Saatmischungen arbeiten, um Funktionalität (Nahrungsquelle) und Ästhetik 
(attraktiver Anblick) miteinander zu verbinden. Durch die zahlreichen blühenden Pflanzen 
ergibt sich sowohl für Menschen als auch für Tiere eine Aufwertung des Umfeldes. 

Mit Dank und freundlichen Grüßen, 

Bernd Lottmann  Ludger Poppenborg   Jan Koinecke 

Fraktionsvorsitzender Mitglied Umweltausschuss  Mitglied Umweltausschuss 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN HOLM: Anlegen von Blühstreifen bzw. Blühflächen in Holm  
(Kategorie: Umweltausschuss Holm), August 2018 
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